
Nr. 19  Bundesverfassung. Art. 5 Abs. 1, Art. 8 Abs. 1 BV. Art. 11 Abs. 1 KV. Der 
Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung geht dem Rechtsgleichheitsprinzip 
im Konfliktfall in der Regel vor. Wenn eine Behörde in einem Fall eine vom Gesetz 
abweichende Entscheidung getroffen hat, gibt das den Privaten, die sich in der glei-
chen Lage befinden, grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls von der Norm 
abweichend behandelt zu werden. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die abwei-
chende Behandlung lediglich in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen er-
folgt ist. Besteht hingegen eine eigentliche gesetzeswidrige Praxis und lehnt es die 
Behörde ab, diese aufzugeben, so können Private verlangen, dass die widerrechtli-
che Begünstigung, die Dritten zu Teil wurde, auch ihnen gewährt werde. 
Obergericht, 22. November 2002, OG V 01 37 
 
Aus den Erwägungen: 
 
 6. … 
 
 a) Der Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung geht dem Rechtsgleichheitsprinzip 
im Konfliktfall in der Regel vor. Wenn eine Behörde in einem Fall eine vom Gesetz abweichende 
Entscheidung getroffen hat, gibt das den Privaten, die sich in der gleichen Lage befinden, grund-
sätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls von der Norm abweichend behandelt zu werden (BGE 
126 V 392 E. 6a, 124 IV 47 E. 2c, 122 II 451 f. E. 4a). Dies gilt allerdings nur dann, wenn die ab-
weichende Behandlung lediglich in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen erfolgt ist. Be-
steht hingegen eine eigentliche gesetzeswidrige Praxis und lehnt es die Behörde ab, diese auf-
zugeben, so können Private verlangen, dass die widerrechtliche Begünstigung, die Dritten zu Teil 
wurde, auch ihnen gewährt werde (BGE 127 I 2 f. E. 3a, 123 II 253 f. E. 3c, 115 Ia 83 E. 2; Häfe-
lin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, Rz. 518). 
 
 b) Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, es handle sich bei der von ihm behaupteten 
Bewilligungspraxis um eine langjährige, unbestrittene und fortdauernde Praxis des Gemeinderats 
von F. Insbesondere bestreitet der Beschwerdeführer nicht, dass der Gemeinderat (im fraglichen 
Gebiet) bisher keine Bewilligungen für die Erstellung von Anbauten - und um eine Anbaute geht es 
vorliegend - erteilt hat. Aus den obgenannten Gründen wäre die Rüge der Verletzung des An-
spruchs auf Gleichbehandlung im Unrecht abzuweisen. … 
 
 




